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Europäisches Vorwort  

Dieses  Dokument (EN469:2020/prA1:2022)  wurde vom Technischen Komitee CEN/TC162  „Schutzkleidung  

einschließlich Hand- und  Armschutz und  Rettungswesten“ erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN gehalten 

wird. 

Dieses  Dokument ist  derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses  Dokument wurde im  Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet,  den die  Europäische Kommission  

und  die Europäische Freihandelszone CEN erteilt haben, und  unterstützt grundlegende  Anforderungen von 

EU-Richtlinien/-Verordnungen. 

Zum Zusammenhang mit  EU-Richtlinien/-Verordnungen siehe informativen Anhang ZA,  der Bestandteil dieses  

Dokuments ist.  
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1  Änderung in  Abschnitt 3,  „Begriffe“ 

Die gegenwärtige Definition für Begriff „3.11,  Ablaufnetz“  durch folgende ersetzen: 

„wasserdurchlässiges  Material, damit Wasser ablaufen kann“. 

Das gegenwärtige Beispiel unter Begriff „3.16,  Hardware“ durch folgendes ersetzen: 

„BEISPIEL Verschlüsse, Rangabzeichen, Knöpfe, Reißverschlüsse, Stickereien, Klammern (siehe auch  3.10,  Vorrich-
tung).“. 

Die gegenwärtige Definition für Begriff „3.43,  Bündchen“ durch folgende ersetzen: 

„dehnbarer Teil eines Kleidungsstückes, der die Hand-  oder Fußgelenke eng umschließt“. 

2  Änderung in  4.3.4,  „Verschlusssystem“ 

Den ersten Absatz  durch  folgenden ersetzen: 

„Die Bereiche von Verschlusssystemen müssen die gleiche Schutzstufe wie das restliche Kleidungsstück  bie-

ten.“. 

3  Änderung in  4.3.5,  „Außentaschen“ 

Im  zweiten Absatz  den dritten Satz  durch folgenden ersetzen: 

„Ausnahmen sind zulässig  bei Funkgerätetaschen und  Seitentaschen unterhalb der Taille, die höchstens  10° 

vor der Seitennaht herausragen.“ 

4  Änderung in  4.3.11,  „Ablaufnetz“ 

Den gegenwärtigen Text durch folgenden ersetzen: 

„Die Breite verwendeter Ablaufnetzmaterialien darf nicht mehr als 3 cm  betragen. Das verwendete Ablaufnetz-

material gehört ebenfalls zur Materialzusammenstellung und  muss  die Anforderungen nach 6.2.1.1 und  6.2.1.6 

erfüllen  (siehe AnhangG).“. 

5  Änderung in  4.3.13,  „In Schutzkleidung  integrierte Vorrichtungen“ 

Den gegenwärtigen Text durch folgenden ersetzen: 

„Bei allen integrierten Geräten (unabhängig  davon, ob dauerhaft befestigt oder nicht), müssen die Über-

gangs- oder Interaktionsbereiche so ausgeführt  werden, dass die Schutzstufe erhalten bleibt.“. 

6  Änderung in  5.3,  „Vorbehandlung“  

Im  ersten Absatz  den ersten Satz  durch folgenden ersetzen: 

„Bei jeder in  Abschnitt 6 festgelegten Prüfung  mit Ausnahme der Prüfung  in  6.2.1.6 und  6.2.1.7 muss eine Vor-

behandlung durch Reinigung  erfolgen.“. 

7  Änderung in  5.4,  „Beeinträchtigung der flüssigkeitsabweisenden Eigenschaften 

durch die Reinigung“  

Im  dritten Absatz  den zweiten Satz  durch folgenden ersetzen: 
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„Nachdem die Imprägnierung erneut aufgetragen wurde, muss  die Prüfung  erneut  durchgeführt werden, um  

die  Erfüllung  der Anforderung zu  belegen.“ 

8  Änderung in Abschnitt 6, „Leistungsanforderungen“ 

In 6.1  die gegenwärtige Tabelle 1  durch folgende  ersetzen: 

„ 

Tabelle 1 — Zusammenfassung der Leistungsanforderungen nach Abschnitt 6 und Abschnitt 7,  Stufen, 

Grade und Kennzeichencodes 

Eigenschaft Zutreffender 

Unter- 

abschnitt 

Vor- 

behandlung 

nach 5.3 

Leistungsmerkmal 1  

und Kennzeichnung 

(falls zutreffend) 

Leistungsmerkmal 2  

und Kennzeichnung 

(falls zutreffend) 

Flammenausbreitung 6.2.1.1 davor und  

danach 

Index 3  nach EN ISO14116:2015  

Kontaktwärme 

(Stufe) 

6.2.1.2 davor und  

danach 

nicht 

erforderlich 

10 s  nach 

EN ISO12127-1  

Wärmeübergang 

(Flamme)  

(Stufe) 

6.2.1.3 davor und  

danach 

HTI24 ≥9,0 s  

HTI24–12 ≥3,0 s  

HTI24 ≥13,0 s  

HTI24–12 ≥4,0 s  

Wärmeübergang 

(Strahlung) 

6.2.1.4 davor und  

danach 

RHTI24 ≥10,0 s  

RHTI24–12 ≥3,0 s  

X1  

RHTI24 ≥18,0 s  

RHTI24–12 ≥4,0 s  

X2  

verbleibende 

Zugfestigkeit 

6.2.1.5 danach, und  

Exposition 

gegenüber  

Strahlungs- 

wärme 

≥450N  

Wärmewiderstand 6.2.1.6 davor Schrumpfen ≤±5%  

keine Entzündung  

kein Schmelzen 

Anforderungen auch für  Reißverschlüsse und  

Beschläge 

Wärmewiderstand 

des Nähgarns 

6.2.1.7 keine kein Schmelzen bei einer Temperatur von 

(260 ± 5) °C.  

Widerstand gegen  das 

Durchdringen 

flüssiger Chemikalien 

6.2.2 nur nach 5.4 kein Durchdringen zu  der innersten Oberfläche, 

Abweisungsindex ≥80%  

Zugfestigkeit 6.2.3.1 danach Außenmaterial ≥450  

Hauptnähte ≥300N  

Weiterreißfestigkeit 6.2.3.2 danach ≥30N  

Wasserdichtheit 

(Grad) 

6.2.4 danach <20 kPa Y1 ≥20 kPa Y2 

Maßänderung 6.2.5 danach ≤±3%  (Gewebe) 

≤±5%(Vlies  und  Maschenware) 
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